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Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
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Anwendung der Sondervorschrift TE 18 des Abschnitts 6.8.4 
 
 
 
Antrag Frankreichs 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Erläuternde Zusammenfassung: Ziel dieses Dokuments ist es, die Anwendung der 

Sondervorschrift TE 18 in Kapitel 3.2 Tabelle A Spal-
te 13 bei der UN-Nummer 3257 klarer darzustellen. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Änderung der Tabelle A des Kapitels 3.2. 
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Einleitung 
 
Die Sondervorschrift TE 18 erscheint in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 bei den Stoffen der UN-
Nummer 3257. 
 
Bei der Beförderung bestimmter Stoffe in Tanks sind bezüglich der Anwendung dieser Sondervor-
schrift Auslegungsschwierigkeiten aufgetreten. 
 
Tatsächlich betrifft die Sondervorschrift TE 18 die Beförderung von Stoffen, die mit einer Tempera-
tur von mehr als 190 °C eingefüllt werden. Sie betrifft die Fälle, in denen der Tank mit Leitblechen 
ausgerüstet ist, die senkrecht über den Einfüllöffnungen angebracht sind. 
 
Wenn der Tank nicht mit Leitblechen ausgerüstet ist, wird diese Vorschrift nicht übernommen, was 
jedoch das Einfüllen von Stoffen bei Temperaturen unter 190 °C nicht verhindern soll. 
 
Um diese Schwierigkeiten zu lösen, wird vorgeschlagen, in Kapitel 3.2 Tabelle A bei UN-Nummer 
3257 zwei Zeilen vorzusehen. 
 
 
Antrag 
 
In Kapitel 3.2 Tabelle A die Eintragung für die UN-Nummer 3257 wie folgt ändern: 
 

(1) (2) (12) (13) 
3257 

 
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (einschließlich ge-
schmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), bei oder über 
100 °C und unter seinem Flammpunkt, eingefüllt bei einer Tempera-
tur über 190 °C  

LGAV 
 

TU35 
TC7 
TE6 

TE14 
TE18 
TE24 

3257 ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (einschließlich ge-
schmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), bei oder über 
100 °C und unter seinem Flammpunkt, eingefüllt bei einer Tempera-
tur unter 190 °C  

LGAV TU35 
TC7 
TE6 

TE14 
TE24 

 
 
Begründung 
 
Auswirkungen auf die Sicherheit: Keine Probleme. 
 
Durchführbarkeit:    Keine Probleme. 
 
Durchsetzbarkeit: Diese Änderung ist erforderlich, um Auslegungsschwierigkei-

ten zu vermeiden. 
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